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18. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden Burg, Buchholz und Kuden durch
Berichtigung für das Gebiet "nördlich des Schulzentrums, westlich hinter der Bebauung am Brandholzweg und südlich der Verbrauchermärkte"
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Kreis Dithmarschen - Gemeinde und Gemarkung Burg - Flur 1

18. Änderung des gemeinsamen
Flächennutzungsplans der Gemeinden Burg,

Buchholz und Kuden durch Berichtigung
(Kreis Dithmarschen)

für das Gebiet

"nördlich des Schulzentrums, westlich der Bebauung am Brandholzweg
und südlich der Verbrauchermärkte"

Verfahrensvermerke
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 "Amtskoppel" im beschleunigten Verfahren wurde
der Flächennutzungsplan gemäß § 13 b BauGB i. V. m. § 13 a (2) Nr. 2 BauGB im Zuge der Berichtigung
angepasst.
Die Gemeindevertretung hat die 18. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden Burg,
Buchholz und Kuden durch Berichtigung für das Gebiet "nördlich des Schulzentrums, westlich der Bebauung
am Brandholzweg und südlich der Verbrauchermärkte" mit Beschluss vom __.__.____ gebilligt.

Burg, den  ___.___.______                                              _______________________________________
                                                  Bürgermeister
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Übersichtskarte
TK 25, Maßstab 1 : 25.000

Planzeichnung
Es gilt die BauNVO von 1990/2017 DTK 5, Maßstab 1 : 5.000
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